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Art. 15 StGG
 StGG - Staatsgrundgesetz über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 09.09.2017

Jede gesetzlich anerkannte Kirche und Religionsgesellschaft hat das Recht der gemeinsamen ö,entlichen

Religionsübung, ordnet und verwaltet ihre inneren Angelegenheiten selbständig, bleibt im Besitze und Genusse ihrer

für Cultus-, Unterrichts- und Wohlthätigkeitszwecke bestimmten Anstalten, Stiftungen und Fonde, ist aber, wie jede

Gesellschaft, den allgemeinen Staatsgesetzen unterworfen.
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